
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/12/19 90/02/0197
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

AVG §18 Abs4;

KFG 1967 §103 Abs2;

Rechtssatz

Eine automationsunterstützte hergestellte Ausfertigung entsprechend dem letzten Satz des § 18 Abs 4 AVG (hier

Ausfertigung der Au9orderung zur Bekanntgabe des Fahrzeuglenkers) bedarf nicht der leserlichen Anführung des

Genehmigenden (Hinweis E 28.11.1990, 90/02//0140, E 20.3.1986, 85/02/0278).

Schlagworte

Ausfertigung mittels EDV Unterschrift des Genehmigenden
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